
Allgemeine Verkaufsbedingungen der 
HSG Hydraulik-Service GmbH 

 
§ 1 Geltungsbereich  

 

(1) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen aus-
schließlich aufgrund dieser Verkaufsbedingungen. Diese gelten 
somit ebenfalls für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch 
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätes-
tens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese 
Bedingungen als angenommen.  

(2) Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine Ge-
schäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.  

(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unterneh-
mern im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.  

 
§ 2 Angebot, Vertragsschluss 

 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Dar-
stellung von Waren im Internet stellte kein Angebot dar, sondern 
eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden, zu bestellen. 

(2) Mit der Bestellung der gewünschten Ware erklärt der Kunde 
verbindlich sein Vertragsangebot. Ein Vertrag kommt erst mit Zu-
gang unserer schriftlichen oder fernschriftlichen Auftragsbestäti-
gung zustande.  

(3) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und 
rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt 
nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten 
ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsge-
schäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nicht-
verfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleis-
tung wird unverzüglich zurückerstattet. 

(4) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leis-
tungsdaten sind nur verbindlich, soweit sie in der technischen 
Produktbeschreibung enthalten sind. 

(5) Technische sowie sonstige Änderungen in Form, Farbe und 
Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. 

(6) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen 
Unterlagen – auch in elektronischer Form - behalten wir uns Ei-
gentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt insbesondere für sol-
che Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer 
Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung. 

 
§ 3 Lieferung, Gefahrübergang 

 

(1) Liefertermine oder -fristen, sind nur verbindlich, wenn sie von uns 
schriftlich oder fernschriftlich bestätigt werden. Unsere Lieferzeit-
angaben sind grundsätzlich keine Fixtermine (§ 323 Abs. 2 Nr. 2 
BGB, § 376 HGB).  

(2) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, 
es sei denn die Teillieferung oder Teilleistung ist für den Kunden 
nicht zumutbar.  

(3) Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungsverpflichtungen setzt 
die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtun-
gen des Kunden voraus. 

(4) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt 
und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung nicht nur vo-
rübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen – 
hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche 
Anordnungen usw., auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder 
deren Unterlieferanten oder bei anderen von uns zur Erfüllung 
unserer vertraglichen Pflichten beauftragten Dritten eintreten – 
haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen 
nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leis-
tung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemesse-
nen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht er-
füllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 

(5) Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der 
Kunde nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsicht-
lich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. 
Verlängert sich die Liefer- oder Leistungszeit oder werden wir von 
unserer Verpflichtung frei, so kann der Kunde hieraus keine 
Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstän-
de können wir uns nur berufen, wenn wir den Kunden unverzüg-
lich benachrichtigten. 

 
§ 4 Gefahrübergang  

 

Die Gefahr des zufälligen Untergans und der zufälligen Verschlechte-
rung der Ware geht auf den Kunden mit der Übergabe über. Beim 
Versendungskauf geht die Gefahr über, sobald die Sendung an die 
den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks 
Versendung unser Lager verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch 
des Kunden verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versand-
bereitschaft auf ihn über. 
 
§ 5 Preise, Zahlungsbedingungen 

 

(1) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu 
ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen 
oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifab-
schlüssen oder Materialpreisänderungen, eintreten. Dies werden 
wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen. Auch, wenn sich 
nach Vertragsschluss öffentliche Abgaben und/oder Steuern auf 
die Ware ändern bzw. solche neu erhoben werden, werden die 
vereinbarten Preise entsprechend angepasst. 

(2) Dasselbe gilt, wenn sich die Kosten für Verladung und Versand 
der Ware aus von uns nicht zu vertretenden Gründen erhöhen 
(z.B. durch Kleinwasser-, Eiszuschlag, Überliegegelder, Stand-
gelder, Frachtenerhöhung). 

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinba-
rung. 

(4) Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des 
Zahlungsverzugs. 

(5) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von 
uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurück-
behaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

(6) Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des 
Kunden Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzu-
rechnen. Wir werden den Kunden über die Art der erfolgten Ver-
rechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstan-
den, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, 
dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurech-
nen. 

 
§ 7 Eigentumsvorbehalt 

 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang 
aller Zahlungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden 
vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere 
bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Ware zurückzuneh-
men. In der Zurücknahme der Ware durch uns liegt ein Rücktritt 
vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Ware zu deren Ver-
wertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten 
des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – an-
zurechnen. 

(2) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der 
Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Kla-
ge gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in 
der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten 
einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für 
den uns entstandenen Ausfall. 

(3) Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäfts-
gang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle For-
derungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich 
MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräuße-
rung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar un-
abhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiter 
verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der 
Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir ver-
pflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange 
der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahm-
ten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und ins-
besondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder In-
solvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. 
Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde 
uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt 
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazuge-
hörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die 
Abtretung mitteilt. 

(4) Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Kunden 
wird stets für uns vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 



Ware (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die 
durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Glei-
che wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware. 

(5) Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware (Faktura-
Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen vermischten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Ver-
mischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsa-
che anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns an-
teilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so ent-
standene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 

(6) Der Kunde tritt uns zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn 
die Forderungen ab, die durch die Verbindung der Ware mit ei-
nem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 

(7) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Ver-
langen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare 
Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Si-
cherheiten obliegt uns. 

 
§ 8 Beschaffenheit der Ware, Mängelansprüche 

 

(1) Als Beschaffenheit der Ware gelten grundsätzlich nur die Eigen-
schaften als vereinbart, die aus der technischen Produktbeschrei-
bung hervorgehen. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder 
Werbung enthalten keine verbindliche Beschreibung der verein-
barten Beschaffenheit der Ware. Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
und darin enthaltene Ertragsprognosen stellen lediglich Berech-
nungsbeispiele dar und sind unverbindlich. 

(2) Wir geben gegenüber dem Kunden keine Garantien im Rechts-
sinne ab. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt. 

(3) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, 
gerechnet ab Gefahrenübergang.  

(4) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 
478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet 
ab Ablieferung der mangelhaften Sache. 

(5) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen 
nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeoblie-
genheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

(6) Beanstandungen müssen uns gegenüber unverzüglich, spätes-
tens jedoch 7 Kalendertage nach Ablieferung (offene Mängel) o-
der Entdeckung des Mangels schriftlich mitgeteilt werden. Zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Andernfalls ist 
die Geltendmachung von Mängelansprüchen ausgeschlossen. 
Beanstandungen, die die Beschaffenheit betreffen, setzen zudem 
voraus, dass der Kunde ein 2-kg/l-Muster der gelieferten Ware 
gezogen hat und wir uns von der ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung der Probenentnahme gemäß den einschlägigen Normen ü-
berzeugen konnte oder uns die Gelegenheit gegeben wurde, die 
Probe selbst zu ziehen. 

(7) Soweit ein Mangel der Ware vorliegt, sind wir nach unserer Wahl 
zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lie-
ferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der 
Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Man-
gelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit 
sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Ware nach einem an-
deren Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. 

(8) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl 
berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 

 
§ 9 Haftung, Geheimhaltung 

 

(1) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der 
Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, 
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden begrenzt.  

(2) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir 
schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem 
Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

(3) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für 
die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(4) Wir haften nur für eigene Inhalte auf der Website. Soweit wir mit 
Links den Zugang zu anderen Websites ermöglicht, sind wir für 
die dort enthaltenen fremden Inhalte nicht verantwortlich. Wir ma-
chen uns die fremden Inhalte nicht zu eigen. Sofern wir Kenntnis 
von rechtswidrigen Inhalten auf externen Websites erhalten, wer-
den wir den Zugang zu diesen Seiten sperren. 

(5) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist 
unsere Haftung ausgeschlossen. 

(6) Die vorstehenden Haftungsbefreiungen und –beschränkungen 
gelten auch für außer-vertragliche Ansprüche und soweit der 
Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens gemäß 
§ 284 BGB statt der Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
verlangt. 

 
§ 10 Rücktritt, Kündigung 

 

(1) Wir haben das Recht, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzu-
treten, wenn  
- der Kunde die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt 

oder das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Kunden 
eröffnet wird,   

- uns bekannt wird, dass der Kunde bei Vertragsabschluss als 
kreditunwürdig eingestuft wurde oder 

- der Kunde seinen Geschäftsbetrieb einstellt. 
(2) Bei Dauerlieferverhältnissen tritt an die Stelle des Rücktrittsrechts 

das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung. 
 
§ 11 Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

 

(1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbe-
ziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-
Kaufrechts finden keine Anwendung.  

(2) Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen ist unsere Lie-
ferstelle. Dies gilt auch für frachtfreie Lieferungen. 

(3) Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist unser 
Geschäftssitz ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus 
dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten. 

(4) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder 
eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirk-
sam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller 
sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. 

 
Stand: Oktober 2009 
 


